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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1961

Norm

ABGB §1435

Rechtssatz

Auf Grund dieser Gesetzesstelle kann die geschiedene Gattin das zum Bau des Hauses ihres Gatten, welches der

ehelichen Wohnung dienen sollte, Geleistete zurückverlangen.

Entscheidungstexte

5 Ob 412/61
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